
Materialkosten als Auslagenersatz

Hinweise und Empfehlungen

Berechnung von „Auslagen“: Auslagen, d.h. Materialien, die bei der Behandlung eines Patienten anfallen, verbraucht werden oder diesem überlassen werden, fallen nicht generell unter die Vorschrift des § 4 Abs. 3 und Abs. 4 GOZ. Diese Auslagen können gesondert berechenbar und zu erstatten sein, da sie dem Grunde nach notwendig und erforderlich sind.
Eine Liste der berechnungsfähigen Materialien finden Sie im Kapitel Materialliste in diesem GOZ-HANDBUCH.
Urteile

	BGH Karlsruhe
(U. v. 27.05.2004)

Az.: III ZR 264/03


	In der Revisionsentscheidung vor dem 3. Senat ging es um die Klärung der Fragen, ob ein Zahnarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie, Anspruch auf Vergütung der verwendeten Materialien und Werkzeuge hat. Der Zahnarzt hatte aufgrund einer implantologischen Behandlung der Patientin Einmalbohrersätze (Implantatfräsen, ossäre Aufbereitungsinstrumente, Kno​chenbohrer) sowie andere Einmalartikel (OP-Kleidung für Patient und Team, OP-Set) neben den Gebühren für seine ärztlichen Leistungen und neben den Implantaten und Implantatteilen gesondert berechnet. 

Einmalbohrersätze:

Der BGH unterschied hierbei zwischen zwei wesentlichen Merkmalen die bei der Frage der Berechnungsfähigkeit zu beachten seien:

a) Sofern dem Zahnarzt die GOÄ eröffnet sei, könne er auch nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 GOÄ die Kosten für das mit der einmaligen Anwendung verbrauchte Material berechnen, wenn es nicht zu den in § 10 Abs. 2 GOÄ aufgeführten Kleinartikeln gehöre. Die Berechnung eines Knochenkernbohrers sei mög​lich, da dieser im Zusammenhang mit der ärztlichen Leistung (Implantation von Knochen) angefallen sei und es sich hierbei um eine dem Zahnarzt eröff​nete Leistung aus dem Abschnitt L der GOÄ handle.

b) Die Kosten für die ossären Aufbereitungsinstrumente seien jedoch nicht berechenbar, da diese im Zusammenhang mit der zahnärztlichen Leistung aus dem Abschnitt K der GOZ erbracht wurden. Dieser Abschnitt lasse ledig​lich die gesonderte Berechnung der verwendeten Implantatteile zu. § 10 Abs. 1 Nr. 1 GOÄ könne hier nicht analog herangezogen werden, da man dem Wortlaut und den systematischen Zusammenhängen der Gebührenordnung zufolge von einer Abgeltung dieser Instrumente durch die Gebühren aus​gehen müsse.

OP-Kleidung und OP Sets:

Da die Berechnung der OP-Kleidung und der OP-Sets im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit den ärztlichen Leistungen nach GOÄ-Pos. 2254 entstanden und es sich hierbei um Leistungen handle die dem Zahnarzt ge​mäß § 6 Abs. 1 GOZ eröffnet seien, könne die gesonderte Berechnung dieser Auslagen als zulässig angesehen werden.


	Fortsetzung

BGH Karlsruhe

(U. v. 27.05.2004)

Az.: III ZR 264/03


	Lagerhaltungskosten:

Die vom Kläger in Rechnung gestellten Lagerhaltungskosten stufte der BGH als mit den Gebühren abgegoltene Praxiskosten ein. Bei einer Bevorratung von Implantaten in der Zahnarztpraxis würden zwar aus betriebswirtschaftlicher Sicht Kosten entstehen, dabei handle es sich jedoch wie bei der Bevorratung anderer für den Sprechstundenbedarf erforderlicher Artikel auch, um typische Praxiskosten die mit den Gebühren abgegolten seien.



	LG Heidelberg
(U. v. 06.08.2002)

Az.: 4 S 6/02
	Berufungsurteil zur Entscheidung des AG Heidelberg vom 15.01.2002 (Az: 27 C 188/01)

Das Landgericht hatte in zweiter Instanz darüber zu befinden, ob die Material-kosten für das Medikament Elyzol und im Übrigen ein Aufschlag von 25 % für Lagerhaltungskosten in Ansatz gebracht werden können; zugleich musste sich das Gericht mit der Frage beschäftigen, ob eine Analogberechnung der Dentin-Adhäsiv-Technik möglich ist.

Das Landgericht hat unter Bezugnahme auf das Sachverständigengutachten zunächst deutlich gemacht, dass es davon überzeugt ist, dass die Dentin-Adhäsiv-Technik zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der GOZ am 01.01.1988 noch nicht allgemeiner Praxisstandard war, sondern allenfalls in einzelnen Kliniken bzw. wissenschaftlich interessierten Zahnarztpraxen im Ansatz verwendet wurde, aus diesem Grunde sei eine analog Berechnung gem. § 6 Abs. 2 GOZ nicht zu beanstanden.

Hinsichtlich der Materialkosten ging das Gericht in Übereinstimmung mit dem Gutachter davon aus, dass es sich bei den geltend gemachten Kosten nicht mehr um „allgemeinen Praxisbedarf“ handele. Dieser sei insbesondere in der Anmietung der Räume und zur Verfügungstellung der Grundgeräte, Personalkosten, Strom und ähnlichem zu sehen. Hierunter würden auch übliche Verbrauchsmaterialien wie z. B. die normalen Bohrer, Haken oder Pinzetten fallen. Das Gericht machte unmissverständlich deutlich, dass – unter Berück-sichtigung der vom klagenden Zahnarzt abgerechneten Materialien – diese den Praxisbedarf bei weitem übersteigen würden. Die einzelnen Positionen der Materialabrechnung seien im Verhältnis zu den damit im Zusammenhang stehenden Gebührenziffern für die zahnärztlichen Tätigkeiten teilweise so hoch, dass ein wirtschaftliches Arbeiten einer Praxis ohne zusätzliche Berechnung der Materialien nicht mehr erwartet werden könne.

Auf Grund des besonders teuren Medikaments Elyzol erachtete das Land-gericht einenen Aufschlag von 25 % für Lagerkosten als angemessen.



	AG Schwetzingen
(U. v. 11.04.2002)

Az: 51 C 297/01
	Im vorliegenden Fall ging es um die Berechnung von Verbrauchmaterialien i. H. v. 286,60 DM.

Das erkennende Gericht folgte insoweit der überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und einschlägiger medizinischer Fachliteratur, wonach die zusätzliche Vergütung von Verbrauchsmaterialien durch § 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ nicht ausgeschlossen ist (vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 21.05. 1992, Az: 4 S 1082/91).

Bei den vom Kläger in den streitgegenständlichen Rechnungen detailliert be-zeichneten Verbrauchsmaterialien handle es sich ausnahmslos um solche, welche nicht zu den regelmäßig in der Zahnarztpraxis vorkommenden und für die Behandlung aller Patienten entstehenden, nicht gesondert berechenbaren Kosten gezählt werden könnten, sondern um besondere Praxiskosten, die bei der Behandlung eines Patienten verbraucht würden. Es handele sich insgesamt um Materialkosten, welche den jeweiligen Positionen der GOZ nicht zugerechnet werden könnten und somit gesondert berechnungsfähig seien. Es handele sich weder um allgemeine Praxiskosten noch um Füllungsmaterialien oder Sprechstundenbedarf.



	OVG Nordrhein-Westfalen
(U. v. 14.02.2002)

Az: 6 A 2978/1999


	Die Kosten für Bohrer und Fräser, die anlässlich einer Implantatbehandlung angewendet werden, sind auch dann nicht beihilfefähig, wenn diese Geräte nur einmal Verwendung finden.

	OLG Karlsruhe
(U. v. 08.02.2002)

Az: 10 U 232/00
	Berufungsurteil zur Entscheidung des LG Baden-Baden

Das OLG Karlsruhe machte in seinem Urteil neben der Berechenbarkeit der GOZ-Pos. 905 je Implantat auch während der rekonstruktiven Phase (siehe hierzu unter GOZ-Positionen, GOZ-Nr. 905) auch Ausführungen zugunsten der gesonderten Berechenbarkeit von Einmalartikeln (hier: Reposet-Material). 

Das OLG entschied, dass das Reposet-Material nicht zu den allgemeinen Praxiskosten i. S. d. § 4 Abs. 3 GOZ gehöre, die bereits mit den Gebühren abgegolten und gemäß § 4 Abs. 4 GOZ nicht gesondert berechenbar seien.

Entgegen der beklagten Versicherung hänge die Erstattungsfähigkeit von Sachkosten nicht davon ab, ob der Zahnarzt den ihm nach § 5 Abs.1 GOZ vorgesehenen Gebührenrahmen (1-3,5fach) ausschöpfe oder nicht, denn der Gebührensatz berechne sich gemäß § 5 Abs. 2 GOZ ausschließlich nach der Schwiergikeit und dem Zeitaufwand der einzelnen Leistung sowie nach den Umständen bei der Ausführung, nicht aber danach, ob und in welchem Umfang für die ärztliche Leistung Material benötigt werde.



	OLG Karlsruhe
(U. v. 11.01.2000)

AZ 17 U 176/98
	Berufungsurteil zur Entscheidung des LG Karlsruhe, Az: 5 O 154/96.

Das OLG hat die Kosten für die verwendeten implantologischen Instrumente (Bohrersatz und Fräsen) für nicht gesondert erstattungsfähig angesehen. Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 GOZ seien die Kosten für die Anwendung solcher „Instrumente“ zugleich mit den Gebühren für die im Gebührenverzeichnis genannten zahnärztlichen Leistungen abgegolten.

Das OLG hat diesbezüglich auf die Ausführungen im Urteil des OLG Karls-ruhe vom 15.10.1998 (Az: 12 U 36/98) verwiesen, wonach auch die Voraus-setzungen für einen Auslagenersatz in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GOÄ nicht gegeben seien.



	VGH Baden-Württemberg
(B. v. 19.04.1999)

Az: 4 S 3178/98


	Der VGH hat die Berufung gegen das Urteil des VG Stuttgart v. 30.10.1998 (Az: 17 K 2336/98) abgelehnt.

Zur Begründung führte der Senat aus, dass die Rechtsansicht des VG Stuttgart, wonach die Kosten für die gesondert in Rechnung gestellten 
Wurzelkanalinstrumente bereits mit der Gebühr GOZ-Pos. 241 abgegolten seien und deshalb eine gesonderte Berechnung nach § 4 Abs. 4 GOZ unzulässig sei, zutreffend sein dürfte. 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 GOZ seien mit den Gebühren die Praxiskosten ein-schließlich der Kosten für Füllungsmaterial für den Sprechstundenbedarf sowie für die Anwendung von Instrumenten und Apparaten abgegolten, so-weit nicht im Gebührenverzeichnis etwas anderes bestimmt sei. Die dem Zahnarzt entstehenden Praxiskosten seien danach grundsätzlich bei den einzelnen Gebührensätzen in pauschalierter Weise bereits anteilig berück-sichtigt, einschließlich derjenigen, die typischerweise durch die Anwendung von Instrumenten und Apparaten entstünden. Eine gesonderte Erstattung von Auslagen nach § 3 GOZ komme danach nur für solche Auslagen in Betracht, die keine Praxiskosten i. S. d. § 4 Abs. 3 S. 1 GOZ seien.

Der Senat stimmte dem Verwaltungsgericht dahingehend zu, dass es für die Abgeltung durch die Gebühr unerheblich sei, ob die im Einzelfall angewand-ten Instrumente oder Apparate mehrmals oder aber nur einmal verwendet werden könnten. Eine solche Unterscheidung sei in § 4 Abs. 3 S. 1 GOZ nicht vorgesehen. Eine etwa gesonderte Berechnung von Auslagen nach 
§ 10 GOÄ dürfe nur bei den in § 6 Abs. 1 GOZ ausdrücklich genannten Leistungen erfolgen. Eine entsprechende Anwendung des § 10 GOÄ auch auf andere zahnärztliche Leistungen sei nach § 1 Abs. 1 GOZ ausge-schlossen. 

Das Gericht führte weiter aus, dass möglichen Besonderheiten wegen übermäßigem Verbrauch und Verschleiß von Instrumenten durch eine höhere Bemessung der Gebühr nach § 5 Abs. 2 GOZ – das Gericht sprach von der „Höchstgrenze“ (3,5facher Satz) – Rechnung zu tragen sei.



	AG Jever
(U. 15.04.1999)

Az: 5 C 347/98
	Das Gericht  sah die Materialien Spanngummi, Kronentrenner, Bluemax-Einmal-Cavität-Infusor, Blutgerinnungsmittel, Caries-Detector, Natrium-Calcium-Bifluorid und das Abformmaterial Alginat nicht mit dem Sprechstundenbedarf abgegolten und mithin als gesondert berechenbar.



	AG Fürth
(U. v. 17.02.1999)

Az: 330 C 473/98


	Nach Auffassung des Gerichts sind die Materialkosten für Fluoridlack, Zahnseide Superfloss, Browni-Minipoints sowie Interdentalkeil- und Matrizenband ersatzfähige Auslagenpositionen. Auslagen sind ersatzfähig, wenn sie für die Behandlung eines Patienten konkret zugeordnet werden können. 

Im Umkehrschluss zu § 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ müsse für nicht aufgeführte Auslagengruppen die Ersatzfähigkeit bestehen bleiben, wenn sie der Behandlung des einzelnen Patienten konkret zugeordnet werden könne. Gerade die mangelnde Zuordnungsfähigkeit sei ein tragender Grund dafür, bestimmte Auslagenpositionen nach § 4 Abs. 3 GOZ als in anderer Weise mit abgegolten zu qualifizieren.



	OLG Karlsruhe
(U. v. 15.10.1998)

Az: 12 U 36/98
	Berufungsurteil zur Entscheidung des LG Karlsruhe, Az: 2 O 256/95.

Das OLG hat die Kosten für die verwendeten Instrumente (Bohrersatz) für nicht erstattungsfähig angesehen. Gemäß § 4 GOZ seien auch die Kosten für die Anwendung von Instrumenten abgegolten. Den Einwand des Klägers, dass ein Bohrersatz nach Schaffung von drei Kavitäten abgenutzt sei. Die Kosten für solche Bohrer aber so hoch sei, dass wirtschaftlich sinnvoll keine Implantationen vorgenommen werden könnten, ließ das Gericht nicht gelten. Ein einzelner Gebührensatz könne nicht allein deshalb unter Abweichung von der gesetzlichen Konzeption gleichsam vom Gericht berichtigt werden, weil sich gerade bei diesem Gebührentatbestand gezeigt habe, weil er nicht kostendeckend sei.

Der Anspruch lasse sich auch nicht auf § 10 GOÄ stützen, da schon die Voraussetzung dieser Position nicht gegeben seien, denn Materialien sind danach nur berechnungsfähig, wenn der Patient sie zur weiteren Verwendung erhält oder die Materialien bei einmaliger Anwendung verbraucht seien. Beides treffe im vorliegenden Fall nicht zu.



	VG Stuttgart
(U. v. 30.10.1998)

Az: 17 K 2336/98
	Nach Auffassung des Gerichts werden Wurzelkanalinstrumente nach 
§ 4 Abs. 3 S. 1 GOZ mit den Gebühren abgegolten, denn deren Einsatz gehöre zu der dort angeführten „Anwendung von Instrumenten und Apparaten“. Unerheblich sei, dass es sich insoweit um Einmalsachen handeln würde, denn nach der GOZ werde nicht zwischen einfach und mehrfach benutzbaren Instrumenten unterschieden. § 4 Abs. 3 S. 1 GOZ gelte auch für Einmalmaterialien und Wurzelbehandlungsinstrumente. Für diese Auslegung spreche auch, dass die in § 5 Abs. 2 GOZ 1965 enthaltene Regelung, wonach neben den Gebühren Materialien berechnet werden durften, die mit einer einmaligen Anwendung verbraucht waren, in die neue GOZ nicht eingeflossen ist.

Ein Rückgriff auf § 10 Abs. 1 S. 1 GOÄ sei nicht möglich, da nach § 6 Abs. 1 GOZ die Gebührenordnung für Ärzte nur in den dort abschließend genannten Fällen ergänzend herangezogen werden könne. Hierzu gehöre nicht der Einsatz von Wurzelkanalinstrumenten die im Rahmen der Aufbereitung des Wurzelkanals nach GOZ-Pos. 241 und nicht im Rahmen einer ärztlichen Behandlung, die in § 6 Abs. 1 GOZ genannt ist, verwendet wurden.



	AG Ottweiler
(U. v. 30.01.1998)

Az: 16 C 198/96
	„Nach dem eindeutigen Wortlaut der GOZ-Pos. 802, 803, 804 und 807 sind diesen Bestimmungen Material- und Laborkosten mit eingeschlossen.

Wird bei unterbrochener Zahnreihe und Freiendsattel zur Bestimmung der Vertikaldimenion eine Bissschablone im Labor gefertigt, so sind die Kosten für die Bissschablone neben den Gebühren nach den GOZ-Pos. 802 bis 806 gesondert berechnungsfähig. Diese Abrechnungsbestimmungen wurden vom Bundesrat eingefügt mit der Begründung, dass bei bestimmten Indikationen die Anfertigung einer Bissschablone im Labor erforderlich und eine gesonderte Berechnung dieser zahntechnischen Leistungen gerechtfertigt sei. Die gesonderte Berechnung der Kosten für die Bissschablone ist damit die einzige Ausnahme von dem Grundsatz, wonach bei funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen Leistungen des Abschnitts J Material- und Laborkosten mit den zahnärztlichen Gebühren abgegolten sind.“



	AG Kiel
(U. v. 05.06.1997)

Az: 118 C 197/95


	Das Amtsgericht hat u. a. die In-Rechnung-Stellung der Auslagen für Implantatbohrer bejahte; es handele sich hierbei nicht um allgemeine Praxisposten i. S. d. § 4 Abs. 3 GOZ.

	LG Augsburg
(U. v. 27.03.1996)

Az: 6 O 3174/93

 
	Nach der Entscheidung des Landgerichts sind Spezialbohrer (Implantatfräser) als Instrumente i. S. d. § 4 Abs. 3 GOZ und somit nicht als gesondert erstattungsfähige Implantatteile anzusehen. Der Umstand, dass die Fräser nach den Vorgaben des Herstellers nur einmal verwendet werden sollen, rechtfertige keine andere Beurteilung. Die Frage, ob Instrumente nach ein-maliger oder mehrmaliger Anwendung verbraucht seien, spiele nach der GOZ keine Rolle mehr. Der Verordnungsgeber habe bewusst eine andere Regelung als in der Bugo Z getroffen, bei der nach § 5 Abs. 2 Instrumente, die mit einmaliger Anwendung verbraucht worden seien, gesondert berechnet werden durften. Es liege daher auch keine Lücke vor, die die Heranziehung des § 10 GOÄ rechtfertige.

Das Urteil steht im Gegensatz zur Entscheidung des LG Hamburg vom 18.08.1995, Az: 302 S 47/95, das von einer Analogie zu § 10 GOÄ und damit von einer Erstattung ausgegangen war.



	AG Dortmund
(U. v. 20.02.1996)

Az: 108 C 877/95 H

 
	Das Amtsgericht hat folgende Materialkosten für erstattungsfähig erklärt:

Anästhesiemittel,

Provisorischer Befestigungszement,
Ätzmittel und 

Bonding.

Das Gericht beanstandete nicht die Berechnung von Speicheltestkosten über eine analoge Berechnung zur GOÄ. Danach hat die behandelnde Zahn-ärztin Leistungen erbracht, die in den Abschnitten C sowie M unter der GOÄ-Pos. 4113 aufgeführt und demzufolge gem. § 6 Abs. 1 GOZ berechenbar sind. Von vornherein nicht erstattungsfähig seien dagegen die Kosten für die mikroskopische Untersuchung und den orient. Bakteriennachweis, da gem. § 6 Abs. 1 GOZ hinsichtlich des Abschnittes M nur die unter den GOÄ-Pos. 4113 und 4700 aufgeführten Leistungen vergütungsfähig seien.

 

	AG Hamburg
(U. v 22.09.1995)

Az: 13 b C 45/95

 
	„Die Auslagen für Anästhetika sind gemäß §§ 3, 6 GOZ in Verbin​dung mit 
§ 10 GOÄ zu Recht in Rechnung gestellt worden. Für das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ist es unerheblich, dass die Versicherung der Be-klagten sich zum Ersatz dieser Kosten nicht be​reit findet. Der Kläger ist ausschließlich an die für ihn maßgebliche Gebührenordnung gebunden und insbesondere nicht gehalten, auf ei​ne berechtigte Forderung zu verzichten, weil die Krankenkasse die Zahlung verweigert.“



	LG Hamburg
(U. v. 18.08.1995)

Az: 302 S 47/95


	Berufungsurteil zum Urteil des AG Hamburg vom 18.01.1995, Az: C 1281/94.

Die Parteien stritten vor dem Amtsgericht darüber, ob der Zahnarzt die Kosten für ein Einmal-Infusionsbesteck i. H. v. DM 11,63 sowie die Kosten für einen Einmal-Implantatbohrersatz i. H. v. DM 995,20 in Ansatz bringen kann.

Das AG Hamburg hatte entschieden, dass der beklagte Patient nicht ver-pflichtet sei, die berechneten Kosten für „Infusions-Besteck“ zur Einbringung der Kochsalzlösung auszugleichen, da es sich hierbei um allgemeine Kosten des Sprechstundenbedarf i.S.d. § 4 Abs. 3 GOZ handeln würde und es sich hierbei um im täglichen Bedarf der Praxis ständig anfallende notwendige Einmalmaterialien handeln würde. Die Erstattung der Kosten für einen Ein-malbohrersatz hatte das AG Hamburg bejaht. Bei den berechneten Bohrersätzen handle es sich um sterile Einmalimplantatbohrer, die nur einmalig bei einer Implantation verwendet würden, nicht wiederverwendbar seien und im Rahmen des allgemeinen Sprechstundenbedarfs auch nicht ständig benötigt wür​den. Hiergegen hatte der beklagte Patient Berufung eingelegt.

Das LG Hamburg hat größtenteils die Auffassung des AG Hamburg bestätigt. Danach sind in der Praxis verwendete Materialien, die mit einer einmaligen Anwendung verbraucht sind, dem Arzt zu erstatten, es sei denn, es handelt sich um kostenmäßig nicht sonderlich ins Ge​wicht fallende Materialien. Der Einmalimplantat-Bohrersatz könne nur einmal verwendet werden und sei deshalb zu erstatten. Es entspreche der Regelung des § 10 GOÄ, die insoweit von der grundsätzlichen Erstattung ausgehe bei Kosten für Arzneimittel, Verbandsmittel und sonstigen Materialien, die der Patient zur weiteren Verwendung be​hält oder die mit einer einmaligen Anwendung verbraucht sind. Dieser allgemeine Grundsatz der sich in § 10 GOÄ niederschlägt, müsse auch zwischen Patient und Zahnarzt gelten. § 9 GOZ könne den Pro​blemkreis bzgl. sonstiger Materialien, die der Patient zur weiteren Verwendung behält oder die mit einer einmaligen Anwendung ver​braucht sind, nicht abschließend regeln; dies zeige bereits die Formu​lierung in § 3 GOZ, wonach dem Zahnarzt als Vergütung neben den Gebühren auch der „Ersatz von Auslagen“ zustehe.


	LG Duisburg
(U. v. 09.06.1995)

Az: 4 S 468/92
	Berufungsurteil zur Entscheidung des AG Duisburg vom 11.11.1992,  Az: 49 C 350/91.

„Die Auffassung des Beklagten, der Kläger sei nicht berechtigt, Blut-gerinnungsmittel zu berechnen ist nicht zutreffend. Blutgerin​nungsmittel sind gemäß Abschnitt D der GOZ (chirurgische Leistun​gen), Allgemeine Bestimmungen Ziffer 2 vergütungspflichtig. Der Kläger war ferner berechtigt, die Position Anästhetika in Ansatz zu bringen. Anästhesiemittel, die keine Oberflächenanästhesie darstellen, fallen nicht unter die § 4 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 GOZ ge​nannten, mit den Gebühren abgegoltenen Kosten. Das Gericht schließt sich der Auffassung des VGH Baden-Württemberg (U. v. 21.05.1992, Az: 4 S 1082/91) an, dass unter den Begriff Sprechstunden-bedarf Narkosemittel zur Injektionsanästhesie, die keine Oberflächen-anästhesie darstellen, nicht fallen.“



	AG Hamburg
(U. v. 18.01.1995)

Az: 12 C 1281/94


	Nach Auffassung des Gerichts müssen die Kosten für „Infusions-Besteck“ nicht bezahlt werden, da es sich hierbei um allgemeine Kosten des Sprechstundenbedarf i. S. d. § 4 Abs. 3 GOZ handeln und es sich hierbei um im täglichen Bedarf der Praxis ständig anfallende notwendige Einmalmaterialien handeln würde. Die Erstattung der Kosten für den Einmalbohrersatz hatte das AG bejaht. Bei den Bohrersätzen handle es sich um sterile Einmalimplantatbohrer, die nur einmalig bei einer Implantation verwendet würden, nicht wiederverwendbar seien und im Rahmen des allgemeinen Sprechstundenbedarfs auch nicht ständig benötigt würden.



	LG Stuttgart
(U. v. 23.09.1994)

Az: 17 O 431/91


	Anästhesiemittel sind nicht gesondert berechenbar, sondern unter​fallen dem Sprechstundenbedarf nach § 4 Abs. 3 GOZ, da in der Ge​bührenordnung nicht ausdrücklich eine Berechenbarkeit vorgesehen ist.



	VG Düsseldorf
(U. v. 29.06.1994)

Az: 10 K 1335/92
	Angesichts der Entscheidung des BVerwG vom 17.02.1994 hat das VG Düsseldorf entgegen seiner bisherigen Auffassung die Berechenbar​keit von Anästhetika bejaht. 

Abgelehnt hat das Gericht jedoch die mehrfache Berechnung der GOZ-Pos. 009 für einen Zahn:  „Aufgrund der Tatsache, dass die Leistungsbeschrei-bung zur GOZ-Pos. 009 keine Differenzierung nach dem jeweils konkreten Umfang der vorgenommenen Anästhesie enthält, spricht vieles dafür, die Infiltrati​onsanästhesie als typische „Zielleistung“, d. h. als eine Maßnahme zu verstehen, die alles einschließt, was im Regelfall zur für die Behand​lung erforderlichen Schmerzausschaltung notwendig, aber auch aus​reichend ist.“



	AG Düsseldorf
(U. v. 25.05.1994)

Az: 25 C 2398/93


	„Die Kosten für verwendete Anästhetika sind gesondert nicht berechenbar. Dies ist inzwischen aufgrund zahlreicher – höchstrich​terlicher – Entscheidungen als überwiegende Rechtsprechung an​zusehen.“ 

	VG Stuttgart
(U. v. 05.05.1994)

Az: 15 K 1245/94
	Das Gericht hat die Postbeamtenkrankenkasse verpflichtet, Kosten für Anästhesiemittel zu erstatten.

Nach Auffassung des Gerichts muss auch die Oberflächenanästhesie (GOZ-Pos. 008) neben Infiltrationsanästhesie und Leitungsanästhesie ver​gütet werden. Überschreitungen des Schwellenwertes muss die Post​beamtenkrankenkasse berücksichtigen. „Der Zahnarzt hat, wie die in der Rechnung ... und der ergänzenden Stellungnahme abgegebene Begründung zeigt, die Gebührenordnung jedenfalls in der Weise ausgelegt, dass die Arbeitsvorgänge an Zahn 23 und 27 ... die Schwellenwertüberschreitung rechtfertigen. Da die Auffassung des Zahnarztes einer vertretbaren Auslegung der Gebüh​renordnung entspricht, hat der Kläger Anspruch auf Kassenleistung für die den Schwellenwert überschreitenden Gebühren.“



	BVerwG 

(U. v. 17.02.1994)

Az: 2 C 12.93
	Der 2. Senat des BVerwG hat entschieden, dass die Materialkosten für eine intraorale Infiltrationsanästhesie und für den Kunststoff für provisorische Kronen beihilfefähig sind. 

Nach Auffassung des Senats sind Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen, deren Berechnung auf einer zweifelhaften Auslegung der einschlägigen Gebührenordnungen beruht, beihilferechtlich schon dann als angemessen anzuse​hen, wenn der vom Zahnarzt in Rechnung gestellte Betrag einer zu​mindest vertretbaren Auslegung der Gebührenordnung entspricht und der beihilfepflichtige Dienstherr nicht rechtzeitig Klarheit über seine Auslegung gesorgt hat. Im vorliegenden Falle ist der der Zahnarzt​rechnung zugrundeliegenden, vom Berufungsgericht mit im einzelnen dargelegten Begründung gebilligten Auslegung der Gebührenord​nung, wonach der Zahnarzt die streitigen Materialkosten gesondert habe berechnen dürfen, jedenfalls nicht ab-zusprechen, dass es sich um eine vertretbare Rechtsauffassung handelte. Für die Vertretbarkeit dieser Auffassung sprechen auch mehrere amtsgerichtliche sowie verwaltungsgerichtliche Urteile.



	BVerwG 

(U. v. 17.02.1994)

Az: 2 C 25.92
	Revisionsurteil zum Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 21.05.1992, Az: 4 S 1082/91.

In der Sache hat der 2. Senat des BVerwG gleich entschieden wie im nachfolgenden Urteil vom 17.02.1994, Az: 2 C 12.93.



	AG Düsseldorf
(U. v. 20.08.1993)

Az: 20 C 6491/93


	Die Berechenbarkeit der beim Patienten verbrauchten Materialien ist möglich.



	AG München
(U. v. 27.08.1993)

Az: 233 C 7346/92
	„Kosten für Hülsen, provisorische Kronen und Brückenglieder sind gemäß § 3 GOZ zu erstatten. Der Anspruch ist nach Ansicht des Ge​richts nicht nach § 4 Abs. 3 GOZ ausgeschlossen, da darunter ledig​lich die allgemeinen Praxiskosten sowie die weiteren dort aufgeführ​ten Kosten fallen. Spezifische Kosten bei konkreten Behandlungsfällen sowie angefallene Versandkosten, die nicht die Rechnungsüber​sendung betreffen, können gesondert in Rechnung gestellt werden."



	AG Frankfurt a. M.
(U. v. 30.07.1993)

Az: 32 C 1971/93-48


	Anästhesiemittel sind  berechenbar.


	AG Tübingen
(U. v. 01.07.1993)

Az: 9 C 359/93
	Anästetika sind gesondert nicht berechenbar.

Das Gericht ist der Auffassung, dass die diesbezüglich Kosten gemäß 
§ 4 Abs. 3 GOZ durch die zahnärztlichen Gebührentatbestände erfasst und abgegolten werden. Die abweichende Auffassung des VGH Baden-Württemberg, der von einer (ergebnisorientiert) eingehenden Ausle​gung des § 4 Abs. 3 GOZ ausgeht (Sprechstundenbedarf reduziert auf beratende ärztliche Tätigkeiten unter Ausschluss therapeutischer Maßnahmen), überzeugt nach Auffassung des Amtsgerichts nicht.



	AG Hannover
(U. v. 12.01.1993)

Az: 535 C 6994/92


	„Die Kosten für die Anästhesie sind gem. § 10 GOÄ berechenbar. Diese Vorschrift ist nach § 6 GOZ anzuwenden, der auf den Ab​schnitt über Anästhesieleistungen (D) in der GOÄ verweist. Wird hiernach abgerechnet, gelten auch die allgemeinen Vorschriften der GOÄ, also auch § 10 GOÄ. § 6 GOZ ist einschlägig, weil § 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ die Abrechenbarkeit der Anästhesiemittel nicht aus​schließt, da sie nicht als Praxiskosten anzusehen sind, da Praxisko​sten nur solche Kosten sind, die für den laufenden Betrieb anfallen und sich nicht auf die spezielle Behandlung des Patienten beziehen, was aber bei Narkosemitteln gerade der Fall ist.“



	AG Hannover
(U. v. 12.01.1993)

Az: 535 C 6994/92
	„Der Kläger hat keinen Anspruch auf Bezahlung der Kosten für ein Wurzelkanalinstrument, denn bei Kosten für die Anwendung von In​strumenten werden nach § 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ ausdrücklich von den nicht absetzbaren Praxiskosten erfasst.“

„Ebenso wenig kann der Kläger die Kosten für Hülsen und Proviso​rien verlangen. Zwar werden sie nur von einem Patienten gebraucht, stellen also keine Praxiskosten dar, § 6 GOZ mit seinem Verweis auf die GOÄ bildet jedoch keine Anspruchsgrundlage, da es sich nicht um eine Leistung handelt, die gerade von Ärzten ausgeführt wird; es fin​det sich kein Abschnitt in der GOÄ, der diese Art der Behandlung abdecken könnte.“



	AG Krefeld
(U. v. 30.11.1992)

Az: 7 C 449/92


	Eine Berechnung der anfallenden und verbrauchten oder beim Patien​ten verbleibenden Materialien ist gegeben.



	AG Duisburg
(U. v. 11.11.1992)

Az: 49 C 350/91)


	Auslagen/Materialkosten unterfallen nicht der Regelung des § 4 Abs. 3, 4 GOZ und sind daher gesondert berechenbar und zu erstatten, da sie dem Grunde nach notwendig sind. Sie sind allein aus Gründen der Behandlung veranlasst und sind nicht wie behauptet dem Sprechstun​denbedarf und den sonstigen oder allgemeinen Praxiskosten zuzuord​nen.



	VG Stuttgart
(U. v. 06.11.1992)

Az: 15 K 580/92


	„Leistungen sind erstattungsfähig, wenn sie sich nach der GOZ rich​ten. Gem. § 4 Abs. 3 GOZ sind mit den Gebühren die Praxiskosten einschließlich der Kosten u. a. für den Sprechstundenbedarf abgegol​ten, soweit nicht in der GOZ etwas anderes geregelt ist. 

Kosten die allein aus Anlass der Behandlung entstehen, fallen nicht unter den Be​griff „Sprechstundenbedarf“. Sowohl Kosten für Narkosemittel als auch Kosten für eine prov. Krone sind allein aus Gründen der Be​handlung veranlasst. Es besteht ein Anspruch auf Kassenleistung für Anästhesiemittel und für im direkten Verfahren hergestellte provisori​schen Kronen.“



	VGH Baden-

Württemberg

(U. v. 21.05.1992)

Az: 4 S 1082/91
	Infiltrations-Anästhetika sind berechenbar.
Kunststoff für Provisorien ist berechenbar.

„Neben den Gebühren für zahnärztliche Leistungen sind Materialko​sten, die abgesehen von Füllungsmaterial und Sprechstundenbedarf aus Anlass der Behandlung des Patienten, im Einzelfall durch Ver​brauch oder Überlassung der Materialien an den Patienten entstehen, berechnungsfähig, soweit im Gebührenverzeichnis nichts anderes be​stimmt ist. Für Narkosematerial und Kronenmaterial für die Einglie​derung provisorischer Kronen ist nichts anderes im Gebührenverzeichnis be​stimmt, so dass eine gesonderte Berechenbarkeit möglich ist.“

Die vom Zahnarzt gesondert in Rechnung gestellten Kosten für das Narkosemittel bei intraoraler Infiltrationsanästhesie und für das Kro​nenmaterial bei der Eingliederung einer provisorischen Krone sind neben den Gebühren für diese zahnärztlichen Leistungen beihilfefähig.



	AG Ludwigsburg
(U. v. 30.04.1992)

Az: 2 C 842/92


	Anästhesiematerial ist berechenbar.

„Grund hierfür ist, dass durch Anwendung am Patienten das Material verbraucht wird.“



	LG Stuttgart
(U. v. 31.07.1991)

Az: 5 S 38/91)


	Material für provisorische Einlagefüllungen kann nicht gesondert berechnet werden.

	AG Biberach
(U. v. 06.03.1991)
Az: 4 C 1000/90
	Materialkosten für eine sog. Fissurenversiegelung mittels eines aus​ge-härtenden Versiegelungskunststoffes ist nicht berechenbar.

Der Grund hierfür ist, dass die Praxiskosten, worunter die Materialko​sten fallen, mit den Gebühren (§ 4 GOZ) abgegolten sind.



	AG Backnang
(U. v. 03.02.1991)
Az: 5 C 774/90


	Anästhetikum ist berechenbar.
Kunststoff für provisorische Inlays ist berechenbar.


	AG Speyer
(U. v. 17.10.1990)

Az: 2 C 964/90


	Anästhetika (GOZ-Pos. 009/010) sind berechenbar.

Kunststoff für Provisorien ist nicht berechenbar.


	AG Remscheid
(U. v. 11.09.1990)

Az: 8 C 355/90


	Anästhetika ist nicht berechenbar.
Kunststoff für Provisorien ist berechenbar.
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